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Steuerart Fälligkeit 1  Für den abgelaufenen Monat.
2   Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-
verlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.

3  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldun-
gen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmel-
dungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) 
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonn-
tag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei 
einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

4  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-
ermächtigung erteilt werden.

5  Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des lau-
fenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge 
zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 
allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 26.11.2012) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag1 12.11.2012 10.12.2012

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

entfällt 10.12.2012

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag

entfällt 10.12.2012

Umsatzsteuer2 12.11.2012 10.12.2012

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 15.11.2012 13.12.2012

Scheck4 09.11.2012 07.12.2012

Gewerbesteuer 15.11.2012 entfällt

Grundsteuer 15.11.2012 entfällt

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:

Überweisung3 19.11.2012 entfällt

Scheck4 12.11.2012 entfällt

Sozialversicherung5 28.11.2012 27.12.2012

Kapitalsteuer, Solidaritätszuschlag
Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnaus-
schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen.
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Buchführung muss umgestellt werden
Elektronische Übermittlung von Bilanzen sowie Gewinn- und Verslustrechnungen

Bilanzierende Unternehmen müssen 
(bis auf wenige Ausnahmen) ab 2014 
ihre Bilanz sowie die Gewinn- und Ver-
lustrechnung auf elektronischem Weg 
(E-Bilanz) an die Finanzverwaltung 
übermitteln.

Für 2013 (Abschlüsse 2013) sind 
E- Bilanzen abzugeben, sodass die 
Buchführung – falls noch nicht ge-
schehen – spätestens im Januar 2013 
umgestellt werden muss. Die tatsäch-
lichen Dimensionen der Umstellungen 
(Neueinrichtung von bis zu mehreren 
Hundert Konten) können nur im je-
weiligen Einzelfall festgestellt werden. 

Eine frühzeitige Anpassung des un-
terjährigen Buchungsverhaltens ver-
hindert das zeit- und kostenintensive 
Nacharbeiten bei der Jahresabschlus-
serstellung.
Falls Sie nicht bereits entsprechende 
Maßnahmen ergriffen haben, bitten 
wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen.
Festzustellen ist definitiv, dass die lau-
fende Buchhaltung aufgrund der Vor-
gaben der Finanzverwaltung erheblich 
aufwendiger werden wird.
Es ist dabei zu überlegen, ob entspre-
chende zusätzliche Kosten zurückzu-
stellen sind.



Steuerschulden des Erblassers für das Todesjahr sind 
Nachlassverbindlichkeiten

Wirtschaftliche Belastung erforderlich

Die auf den Erben entsprechend 
 seiner Erbquote entfallenden Ab-
schlusszahlungen für die vom Erb-
lasser herrührende Einkommensteuer 
des Todesjahres, einschließlich Kir-
chensteuer und Solidaritätszuschlag, 
sind als Nachlassverbindlichkeiten 
 abzugsfähig.
Bei einer Zusammenveranlagung 
von im selben Jahr verstorbenen 
 Ehegatten sind Abschlusszahlungen 
für das Todesjahr aufzuteilen und als 

Nachlassverbindlichkeiten beim jewei-
ligen Erbe abzugsfähig.
Die Steuerschulden müssen eine wirt-
schaftliche Belastung sein.
Verwirklicht der Erbe selbst einkom-
mensteuerrelevante Tatbestände, z.  B. 
beim Zufluss nachträglicher Einnah-
men aus einer ehemaligen Tätigkeit 
des Erblassers, sind die darauf ent-
fallenden Einkommensteuerzahlungen 
des Erben keine Nachlassverbindlich-
keiten.

Der Bundesfinanzhof hält an  seiner 
bisherigen Rechtsprechung zur 
be schränkten Abziehbarkeit von 
Schuldzinsen bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung 
nicht mehr fest.
Schuldzinsen für Darlehen, die ur-
sprünglich zur Finanzierung von 
Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten einer zur Vermietung be-
stimmten Immobilie aufgenommen 
wurden, können auch nach Veräu-
ßerung der Immobilie als nachträg-
liche Schuldzinsen abgezogen wer-
den. Voraussetzung ist, dass der 
Veräußerungserlös nicht ausreicht, 
um die Darlehensverbindlichkeiten 
zu tilgen.

Nachträgliche Schuldzinsen bei 
den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung

Neue Entscheidung §

Keine Erbschaftsteuerbegünstigung für Anteile an Kapitalgesellschaften außerhalb EU/EWR

Steuerbegünstigung: Niederlassungsfreiheit beachten

Werden Anteile an einer Kapitalge-
sellschaft, z. B. einer GmbH, vererbt 
oder geschenkt, so sind diese erb-
schaftsteuerbegünstigt, wenn die Be-

teiligung mehr als 25 % beträgt. Die 
Begünstigung gilt auch für Anteile an 
Kapitalgesellschaften mit Sitz oder 
Geschäfts leitung in der Europäischen 

Union oder einem Staat des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR).
Der Europäische Gerichtshof hatte 
jetzt über einen Fall zu entscheiden, in 
dem eine Frau aus Bremerhaven An-
teile an einer kanadischen Kapitalge-
sellschaft geerbt hatte. Unter Hinweis 
auf die  europäischen Vorschriften zur 
Kapital verkehrsfreiheit beantragte sie 
die Steuerbegünstigung.
Das Gericht entschied gegen die Er-
bin, weil die deutsche Erbschaftsteu-
erbegünstigung nicht unter die Vor-
schriften zur Kapitalverkehrsfreiheit, 
sondern die der Niederlassungsfreiheit 
fällt, die aber auf Drittstaaten, wie Ka-
nada, nicht anwendbar sind.



Gegenstand der Schenkung ändert sich
Mittelbare Schenkung des Erlöses aus dem Verkauf übertragener Gesellschaftsanteile

Für die Annahme einer Schenkung 
ist es nicht erforderlich, dass „Ent-
reicherungsgegenstand“ und „Berei-
cherungsgegenstand“ identisch sind. 
Dieses kommt bei einer mittelbaren 
Grundstücksschenkung vor, bei der 
der Schenker Geld mit der Auflage 
verschenkt, dass der Beschenkte mit 
dem Geld ein bestimmtes Grundstück 
erwerben muss. Schenkungsgegen-
stand ist dann das Grundstück. Eine 
mittelbare Schenkung kommt aber 
auch bei der Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen in Betracht. Werden 
Gesellschaftsanteile geschenkt, deren 
Verkauf bereits geplant und mit dem 
Erwerber weit gehend ausgehandelt 
ist, sind nicht die Anteile, sondern der 
Erlös aus dem Verkauf Gegenstand 
der Schenkung. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass der Beschenkte gegen-
über dem Schenker nicht berechtigt 
ist, über die übertragenen Anteile frei 
zu verfügen.

Berücksichtigung eines Kindes trotz ausgeübter Vollzeiterwerbstätigkeit

Rückzahlung: Ab 2012 gilt das Steuervereinfachungsgesetz

In Änderung seiner bisherigen Recht-
sprechung hatte der Bundesfinanz-
hof entschieden, dass eine Voll-
zeiterwerbstätigkeit zwischen zwei 
Ausbildungsabschnitten die Berück-
sichtigung als Kind in der Berufsausbil-
dung nicht ausschließt. In einem aktu-
ellen Fall musste sich das Gericht nun 
mit folgendem Sachverhalt befassen:
Ein volljähriges Kind hatte sich nach 
Beendigung einer technischen Aus-
bildung im Februar 2008 an einer 
Fachoberschule eingeschrieben. Der 
Unterricht dort begann im September 
2008. In der Zeit von März bis August 
wurde eine Vollzeiterwerbstätigkeit im 
bisherigen Ausbildungsbetrieb ausge-
übt. Die Einkünfte und Bezüge lagen 
im gesamten Kalenderjahr 2008 über 
dem Jahresgrenzbetrag. Obwohl im 

Zeitraum Januar und Februar sowie 
September bis Dezember 2008 der 
anteilige Jahresgrenzbetrag unter-
schritten war, entfiel somit der Kinder-
geldanspruch insgesamt. Da jedoch 
der ursprüngliche Kindergeldbescheid 
für die Monate Januar und Februar aus 
verfahrensrechtlichen Gründen nicht 

mehr geändert werden konnte, blieb 
es bei dem bereits gezahlten Kinder-
geld.
Ab 2012 spielt das Einkommen eines 
Kindes keine Rolle mehr, da die Ein-
künfte- und Bezügegrenze mit dem 
Steuervereinfachungsgesetz 2011 
entfallen ist.



Behandlung eines nicht beherrschen-
den Geschäftsführers einer GmbH
Zufluss von Arbeitslohn bei Arbeitszeitwertkonto-Vereinbarung

Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit wer-
den von den Tarifpartnern häufig Jah-
resarbeitszeiten vereinbart. Dies er-
möglicht es, z. B. Mehrarbeit nicht zu-
sätzlich zu vergüten, sondern in  einem 
festgelegten Umfang  gegen Freizeit 
zu tauschen. Dazu wird ein Jahresar-
beitszeitkonto geführt, in dem die an-
gesparte Mehrarbeit und die  dagegen 
z. B. verrechneten Freischichten dar-
gestellt werden. Mit Hilfe eines Ar-
beitszeitkontos werden also geleiste-
te Arbeitsstunden eines Mitarbeiters 
verwaltet. Für die lohnsteuer liche und 
sozialversicherungsrechtliche Behand-
lung gilt folgender Grundsatz:

  Die Lohnsteuer ist erst bei der Aus-
zahlung des Wertguthabens in der 
Freistellungsphase einzubehalten. 
Die Sozialversicherungsbeiträge 
werden ebenfalls erst in der Freistel-
lungsphase fällig.
  Weder die Vereinbarung eines Zeit-
wertkontos noch die Wertgutschrift 
auf diesem Konto führen zum Zu-

fluss von Arbeitslohn beim Arbeit-
nehmer. Erst die Auszahlung des 
Guthabens während der Freistellung 
löst Zufluss von Arbeitslohn und da-
mit eine Besteuerung beim Arbeit-
nehmer aus.

Das Niedersächsische Finanzgericht  
hat entgegen der Ansicht der Finanz-
verwaltung entschieden, dass diese 
Grundsätze auch bei einem nicht be-
herrschenden Geschäftsführer einer 
GmbH gelten. Auf einem Zeitwertkon-
to gutgeschriebener Arbeitslohn fließt 
auch bei einem nicht beherrschenden 
Geschäftsführer nicht bereits im Zeit-
punkt der Gutschrift auf dem Zeitwert-
konto zu, sondern erst bei der Aus-
zahlung. Das Finanzgericht Düsseldorf 
beurteilt dies auch so. In diesem Ur-
teilsfall war der betreffende Arbeitneh-
mer Organ (Geschäftsführer) der Ar-
beitgeberin.
Beide Finanzgerichtsurteile liegen dem 
Bundesfinanzhof zur abschließenden 
Entscheidung vor.
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Unser Service im Internet
Dieses aktuelle Heft, aber auch älte-
re Ausgaben der Mandantenzeitung 
finden Sie unter der Adresse:
www.hws-partner.de
Diese fachlichen Informationen sind nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden, können 
den zugrundeliegenden Sachverhalt jedoch oftmals 
nur verkürzt wiedergeben.

Die Komplexität und der ständige Wechsel der 
Rechtsmaterie machen es daher notwendig, Haf-
tung und Gewähr für die Angaben auszuschließen. 
Bitte beachten Sie, dass die Informationen eine in-
dividuelle Beratung durch Ihren Steuerberater nicht 
ersetzen können.

Dieser Informationsbrief ist urheberrechtlich ge-
schützt. Jede vom Urheberrecht nicht ausdrücklich 
zugelassene Verwertung bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Herausgeber.


